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Stadt Artern 
Ortschaften: Artern - Heygendorf - Schönfeld - Voigtstedt 
   

erfüllende Gemeinde für die Gemeinden: Borxleben, Gehofen, Kalbsrieth, Mönchpfiffel-Nikolausrieth und Reinsdorf 

 

 

 
  

  Name und Anschrift des Unternehmens  

 

   

Kassenkonto-/Bürgernummer  Postleitzahl und Ort 

 

 

 

 

 

 

Stadtverwaltung Artern  

Steuerabteilung 

Markt 14 

06556 Artern Datum: |____.|____.|________ 

 

 

 

 

 

 

Antrag auf Steuererleichterung infolge der Auswirkungen des Coronavirus  

(zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen) 

 

 

 

 Zinslose Stundung: Infolge der maßgeblichen Auswirkungen des Coronavirus können Gewer- 

besteuerzahlungen derzeit nicht geleistet werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine 

zinslose Stundung im folgenden Umfang: 

  Hinweis: Die Stundung kann maximal  

  bis zum 31.12.2020 beantragt werden. 
Stundungszeitraum   

 

Die entsprechende Zahlung der monatlichen Raten in Höhe von |_____________ Euro erfolgt ab 

dem |____.|____.|________ jeweils am |______ des Monats. 

 

 

 

 Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung: Infolge der Auswirkungen des Coronavirus 

beantrage ich dementsprechend die sogenannte Vorauszahlung ab dem |____.|____.|________ 

auf |_____________ Euro herabzusetzen. 
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Stadt Artern 
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Begründung: Bitte erläutern Sie kurz welcher Schaden entstanden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschließende Erklärung: Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass durch den oben 

angegebenen Schaden die Liquidität des Unternehmens nicht mehr ausreichend gesichert ist und dass 

die besondere wirtschaftliche Notlage eine Folgewirkung des Coronavirus im Frühjahr 2020 ist. Der 

Antragsteller erklärt weiterhin, dass über sein Vermögen kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens gestellt bzw. zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 

 

Eine Speicherung der mit diesem Antragsformular erhobenen Daten erfolgt ausschließlich für den 

dargestellten Zweck und die Dauer des angegebenen Zeitraumes. 

 

 

 

 

 

 
   
Ort, Datum  Unterschrift 

 


